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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SW009  511/029/2016 
 

Jugendhaus West - Fraktionsantrag 043/2015 der Grünen Liste vom 12.03.2015 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Jugendhilfeausschuss 14.07.2016 Ö Kenntnisnahme vertagt 

Kultur- und Freizeitausschuss 05.10.2016 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
e-Government-Center, 41, DS/30 
 
 
 

I. Antrag 
1. Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
2. Der Fraktionsantrag der Grünen Liste Nr. 043/2015 ist damit bearbeitet. 
  
 
 

II. Begründung 
Der Fraktionsantrag Nr. 043/2015 der Grünen Liste besteht aus drei Aufträgen an die Verwaltung:  

 Im JHA vom 13.04.2016 wurde dem Ausschuss mitgeteilt, dass die frei gewordene Hallenzeit 
für die Nutzung der Heinrich-Kirchner-Sporthalle bereits anderweitig vergeben wurde. 

Der Auftrag, zu prüfen, wie das Jugendhaus mit dem geplanten Bürgerhaus konzeptionell ver-
bunden werden kann, ist erst dann sinnvoll anzugehen, wenn HH-Mittel für das Bürgerhaus zur 
Verfügung stehen. 
 
Abschließend werden die Ergebnisse „Ob die vier Einrichtungen der offenen Jugendarbeit je-
weils ein Dienst-Smartphone erhalten können, um die Kommunikation mit den Kindern zu ver-
bessern“, aufgezeigt. 
 

1. Ergebnis/Wirkungen 
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Das Jugendamt hat zur Klärung dieser Frage intensive Gespräche auf verschiedenen Ebenen 
mit KommunalBit, e-Goverment-Center und der Datenschutzbeauftragten geführt und versucht 
eine Lösung für diese Problematik zu erarbeiten. Als Ergebnis muss berichtet werden, dass die 
Ausstattung der Jugendhäuser mit Smartphones, also mit den Geräten, möglich ist, soweit das 
Fachamt die doch erheblichen zusätzlichen Kosten trägt, aber das eigentliche Ziel mit dieser 
Ausstattung, mit den Kindern und Jugendlichen und deren Eltern mit Hilfe von aktuell von die-
ser Zielgruppe hauptgenutzten Messenger-Diensten zu kommunizieren, aus datenschutzrecht-
liche Gründen innerhalb des städtischen Netzes problematisch ist. 
Das Mindestalter für die Nutzung von WhatsApp beträgt zudem 16 Jahre. Daher können „Kin-
der“, wie von Abt. 511 gewünscht, schon nicht erreicht werden. 

 

 

 

 
2. Ressourcen 

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
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Für eine Ausstattung der hauptamtlichen Mitarbeiter der offenen Jugendsozialarbeit würden 11 
Geräte mit den entsprechenden Verträgen benötigt. Unter Einrechnung der benötigten Tele-
fonverträge und der Vollkosten bei KommunalBIT (Anschaffung, Softwarelizenzen, Sicher-
heitspaket, Service etc.) müssen Gesamtkosten in Höhe von jährlich ca. 10.000 € kalkuliert 
werden. 

 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlage: Fraktionsantrag Nr. 043/2015 
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Jugendhilfeausschuss am 14.07.2016 
 
Protokollvermerk: 
 
Der TOP  wird  einstimmig vertagt. 
Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt eine erneute Prüfung vorzunehmen, um für  die 
Themenkreise Kosten und Datenschutz eine Lösung zu finden. 
Der Fraktionsantrag ist nicht abschließend bearbeitet.  
 
 
gez. Lanig gez. Dr. Rossmeissl 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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